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lichkeit des Anlasses nicht übersteigen und nur- solange an-
1 kdauern, bis der Zweck der Maßnahme erreicat ist.”

Sicaorungseaßnannien tragen vorbeugenden Charakter und besitzen 
somit eine hohe Bedeutung bei der Anwendung und Durchsetzung der 
Prinzipien der sozialistischen Gesetzlichkeit.

, %"Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges sind gegehübelr Verhaftetenm  ®
nur zulässig, wenn auf andere Weise ein Leben odern
Gesundheit oder ein Fluchtversuch nieil tivstÄndert oder der Wi
derstand gegen Maßnahmen zur ^ffrechteMialtung der Sicherheit 
nicht beseitigt werden .rf*
Bei der Anwendung des''unmCtteilbaren Zwanges sind Hilfsmittel zu-
lässig, 
Hilfsmittel sind:^

- die Anwondung dos Schlagstoclc.es,
- das /mlGgen von Fosseln an den Händen ‘und an den Füßen.
- das Anlegen der Führungskette,
■ das Anlegen der FesselungsJacke,
(- der Einsatz von Diensthunden)"^

Zu beachten ist. daß die Anwendung von Reizstoffspray und der 
Schußwaffe eine weitere- zulässige Zwangsmaßnahme darstellt, 
(Die Anwendung der Schußwaffe richtet sich nach der "Schußwaf- 
f engebrauciisordnung" des HfS . )

Beim Eintreten besonderer 
1 j ungs wo i s e ge gen war t i gen 
rige der Untersuciiungshaf 
raa ßna 1 nn on und .'a ßna tun cn d

Situationen, bei der Entstehung bezie- 
unmittclbaren Gefaixr ist jeder Angc.iü-. 
tanstalt zur .Anwendung von oiclicrungs- 
cs unmittelbaren Zwanges bcrec;tigt.


